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Bekanntmachung

Planfeststellungsverfahren für
Erneuerung Ferngasleitung 32 (FGL 32) 

Räpitz – Niederhohndorf
Teilabschnitt Thüringen

Landkreis Altenburger Land

Die ONTRAS Gastransport GmbH hat für das o. a. Bauvor-
haben die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens 
beantragt. Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 
3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG).

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflege-
rischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grund-
stücke in den Gemarkungen 

-  Haselbach, Plottendorf, Lehma, Gerstenberg
 (Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue)
- Kammerforst (Stadt Meuselwitz)
-  Rautenberg, Oberzetzscha, Zschernitzsch, Altenburg, 

Drescha, Steinwitz, Kosma, Kürbitz, Schlöpitz
 (Stadt Altenburg)
- Molbitz, Oberlödla (Verwaltungsgemeinschaft Rositz)
-  Burkersdorf, Gleina, Bornshain, Taupadel
 (Gemeinde Nobitz)
-  Illsitz, Jauern (Verwaltungsgemeinschaft Altenburger 

Land)

Amtlicher Teil

Verwaltungsgemeinschaft
„Altenburger Land“

Dorfstraße 32 | 04626 Mehna
Telefon 034495 73011 | Fax 73010
E-Mail: poststelle@vg-abg-land.de

Sprechzeiten der VG „Altenburger Land“ 

Montag  09:00 – 11:30 Uhr | 13:00 – 15:00 Uhr 
Dienstag  09:00 – 11:30 Uhr | 13:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch  geschlossen 
Donnerstag  09:00 – 11:30 Uhr | 13:00 – 15:00 Uhr 
Freitag  geschlossen 

Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes  

Montag  geschlossen
Dienstag 09:00 – 11:30 Uhr | 13:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch  geschlossen 
Donnerstag 09:00 – 11:30 Uhr | 13:00 – 15:00 Uhr 
Freitag  geschlossen 

Termine außerhalb der Öffnungszeiten erfolgen nur nach 
vorheriger Vereinbarung! Telefon 034495 73015 

Sprechzeiten Kontaktbereichsbeamten

Herr PHM Karsten Hoffmann

Dienstag 15:00 – 17:30 Uhr 
Donnerstag 10:00 – 12:00 Uhr 

Zimmer 05 | Telefon 034495 73020    

Verwaltungsgemeinschaft

Erinnerung an den Steuertermin
15. November 2018

Quartalszahlung
Die Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Alten-
burger Land erinnert hiermit an die Grundsteuer für 
Quartalszahler, fällig 15. November 2018.

Überweisen Sie die Beträge bitte mit Angabe von 
Name und Kassenzeichen auf das jeweilige Gemein-
dekonto.

Bei Nichteinhaltung des Zahlungstermins ergeht eine 
Mahnung, wobei laut Thür. VwZVGKostO und AO 
Mahngebühren und Säumniszuschläge erhoben wer-
den müssen.

Kämmerei,
Verwaltungsgemeinschaft Altenburger Land

Bekanntmachung
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

am Dienstag, dem 27. November 2018, 19:00 Uhr,
findet im Saal des Landgasthofes Mehna,

Dorfstraße 31, 04626 Mehna
eine öffentliche Gemeinschaftsversammlung statt.

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung durch die Gemein-
 schaftsvorsitzende, Feststellung der ordnungs-
 gemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit  
2.  Bestätigung der Tagesordnung 
3.  Beschluss Nr.: 08/11/18 – Genehmigung der
 Sitzungsniederschrift vom 21. August 2018
4.  Beschluss Nr.: 09/11/18 – Feststellung der geprüf-
 ten Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017
5.  Beschluss Nr.: 10/11/18 – Entlastung der
 Gemeinschaftsvorsitzenden und deren
 Stellvertreter für das Haushaltsjahr 2017
6.  Beschluss Nr.: 11/11/18 Zukünftige Nutzung
 Festzelt
7.  Sonstiges
8.  Anfragen

Die Einwohner aller Mitgliedsgemeinden sind ganz herz-
lich eingeladen. 

Freundliche Grüße
gez. Kranz, Gemeinschaftsvorsitzende
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-  Großstöbnitz, Kleinstöbnitz, Kleinmückern
 (Stadt Schmölln)
- Nörditz (Stadt Gößnitz)
- Zschöpel, Niedergrünberg, Gosel (Gemeinde Ponitz)

beansprucht. 

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit 
vom 12. November bis 11. Dezember 2018 in der

Verwaltungsgemeinschaft „Altenburger Land“ | Bauamt
Dorfstraße 32 | 04626 Mehna

während der Sprechzeiten

Montag 09:00 – 11:30 und 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 11:30 und 13:00 – 17.30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 11:30 und 13:00 – 15:00 Uhr
Freitag geschlossen

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Die Planungsunterlagen sind auch zu diesem Zeitpunkt auf 
der Homepage des Thüringer Landesverwaltungsamtes un-
ter (http://www.thueringen.de/th3/tlvwa/wirtschaft/plan-
feststellungsverfahren) einsehbar. 

Es wird jedoch darauf verwiesen, dass das in Papierform öf-
fentlich ausgelegte Planexemplar maßgebend für das Plan-
verfahren ist, da Abweichungen bei der elektronischen Wie-
dergabe nicht vollständig ausgeschlossen werden können.

1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, das ist bis zum 27. Dezember 2018, bei 
dem 

Thüringer Landesverwaltungsamt | Ref. 540
Jorge-Semprún-Platz 4 | 99423 Weimar

oder bei der

Verwaltungsgemeinschaft „Altenburger Land“
Dorfstraße 32 | 04626 Mehna

Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Nieder-
schrift erheben. Die Einwendung muss den geltend gemach-
ten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen 
lassen.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind Einwendungen aus-
geschlossen (§ 73 Abs. 4 S. 3 ThürVwVfG). Einwendungen 
und Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf 
dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 S. 3 Thür-
VwVfG).

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleich lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 
Seite ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Vertre-
ter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls 
können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Be-
nachrichtigung der 

 a)  nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des 
§ 63 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten 
Vereine 

 b)  sowie der sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese 
für den Umweltschutz einsetzen und nach in anderen 

gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbe-
helfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Ver-
fahren anerkannt sind (Vereinigungen),

von der Auslegung des Plans.

3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der 
rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen 
verzichten (§ 43a Nr. 2 EnWG). 

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich be-
kannt gemacht werden. Ferner werden diejenigen, die 
rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleich-
förmigen Einwendungen wird der Vertreter, vor dem Termin 
gesondert benachrichtigt (§ 73 Abs. 6 ThürVwVfG).

Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so kön-
nen sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. 
Die Bevollmächtigung ist der Anhörungsbehörde durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten 
der Anhörungsbehörde zu geben ist. 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsver-
fahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung 
von Einwendungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Er-
örterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Ko-
sten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, wer-
den nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem ge-
sonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach 
Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststel-
lungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entschei-
dung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und 
diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn 
mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Verän-
derungssperre nach § 44 a EnWG in Kraft. Darüber hinaus 
steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger des Vorhabens ein 
Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu § 
44 a Abs. 3 EnWG).

8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewie-
sen,

-  dass die für das Verfahren und die für die Entscheidung 
über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behör-
de das Thüringer Landesverwaltungsamt ist,

-  dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Plan-
feststellungsbeschluss entschieden werden wird, 

-  dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 
UVPG notwendigen Angaben enthalten und 

-  dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen 
auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit zu den Um-
weltauswirkungen des Vorhabens gem. § 9 Abs. 1 UVPG 
ist.

gez. Kranz
Gemeinschaftsvorsitzende
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Nichtamtlicher Teil

Verwaltungsgemeinschaft

Ende des amtlichen Teils

Schadstoffkleinmengensammlung 2018
Die Schadstoffkleinmengensammlung in den Gemeinden 
durch die Firma Fehr Umwelt Ost GmbH findet am 14. No-
vember 2018 in

Stadt/Gemeinde Uhrzeit Entsorgungsstandort

Göllnitz 09:30 - 10:00 Uhr Parkplatz vor dem
  Kulturhaus
Mehna 10:20 - 10:50 Uhr Gemeindeamt
  Parkplatz
Romschütz 11:10 - 11:40 Uhr Hauptstraße – 
  Containerstandort
Tegkwitz 12:00 - 12:30 Uhr An der Bushaltestelle
Großröda 14:10 - 14:40 Uhr vor dem
  Gemeindeamt
Starkenberg 15:00 - 15:30 Uhr Kostitzer Str. 
  (Baumarkt)
Naundorf 15:50 - 16:20 Uhr vor der Brücke 
  Ortseingang
Dobitschen 16:40 - 17:10 Uhr Altes Feuerwehrhaus
  gegenüber Schloss
Hartha 17:30 - 18:00 Uhr Containerstandort

und am 15. November 2018 in

Stadt/Gemeinde Uhrzeit Entsorgungsstandort

Altkirchen 14:00 - 14:30 Uhr Parkplatz hinter 
  dem Feuerwehrhaus
Drogen 14:50 - 15:20 Uhr Buswartehaus

statt. Jeder Haushalt des Landkreis Altenburger Land hat 
die Möglichkeit, am jeweiligen Standplatz seinen Sonderfall 
zum Schadstoffmobil zu bringen und damit umweltfreund-
lich entsorgen zu lassen.

Es können abgegeben werden:
Farben, Lacke (nicht ausgehärtet), Holzschutzmittel, Abbei-
zer, Kitte, öl- und fetthaltige Abfälle (Ölfilter, Schmierfette, 
verölte Putzlappen), Lösungsmittelgemische (Verdünnung, 
Benzin, Spiritus), Pestizide, Chemikalien, Bleiakkus, Queck-
silber- und Trockenbatterien, Spraydosen (außer mit Grünen 
Punkt), Leuchtstoffröhren

Die Sammlung wird ausschließlich für die Entsorgung in 
haushaltüblichen Mengen durchgeführt.

Zur Gewährung einer reibungslosen Abnahme sollten die 
Sonderabfälle sortiert und in dicht verschlossenen Gefäßen 
zu den Sammelplätzen gebracht und aus Sicherheitsgrün-
den dem beauftragten Mitarbeiter der Entsorgungsfirma 
Fehr Umwelt Ost GmbH persönlich übergeben werden.

Das unbeaufsichtigte Abstellen von Schadstoffen auf 
dem Standplatz ist nicht statthaft. Verstöße dagegen 
werden als Ordnungswidrigkeit geahndet.

im Auftrag gez. Gerth, Kaufm. Werkleiterin

Auslegungsverfahren Fachbeitrag
Wald zum Managementplan für
Natura 2000-Gebiet FFH-Gebiet

(TH-Nr. 231) „Eremit-Lebensräume
zwischen Altenburg und Schmölln“ 

Das Thüringer Forstamt Weida gibt bekannt, dass im Bereich 
der Verwaltungsgemeinschaft „Altenburger Land“ (Gemein-
de Göhren, Dobitschen, Mehna, Starkenberg, Naundorf, 
Tegwitz, Göllnitz und Altkirchen) der Fachbeitrag Wald als 
Bestandteil einer Managementplanung für das Natura 2000- 
Gebiet FFH-Gebiet (TH-Nr.231) „Eremit-Lebensräume zwi-
schen Altenburg und Schmölln“ erstellt wurde.

„Natura 2000-Gebiete“ sind der Sammelbegriff für die FFH-
Gebiete und der Europäischen Vogelschutzgebiete, die auf 
Grund von EU-Richtlinien an die Kommission in Brüssel ge-
meldet sind. Sie bilden ein Netzwerk von Gebieten, in denen 
aus europäischer Sicht, in denen besonders gefährdete Tier- 
und Pflanzenarten vorkommen und deshalb zu deren Erhal-
tung ein besonderer Schutz sowie entsprechende Pflege-
und Nutzungsmaßnahmen, von den EU-Mitgliedsstaaten zu 
gewährleisten sind.

Die in den Natura 2000-Gebieten notwendigen Maßnahmen 
zur Sicherung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes 
werden im benannten Fachbeitrag Wald beschrieben. Die 
Waldeigentümer erfahren, welche Maßnahmen auch künf-
tig durchgeführt werden müssen, um eine  Verschlechterung 
in diesen Gebieten zu vermeiden. Im Auslegungszeitraum 
können betroffene Waldeigentümer Hinweise oder Anmer-
kungen zum Fachbeitrag Wald an das Forstamt richten.

Diese Planung der erforderlichen Maßnahmen in den Natu-
ra 2000–Gebieten dient dazu, die für Thüringen typische Na-
tur- und Kulturlandschaft zu erhalten und die Artenvielfalt 
auch für kommende Generationen nachhaltig zu sichern.

Der Fachbeitrag Wald kann vom 5. November bis 5. De-
zember 2018, per telefonischer Anmeldung (036603 
71499-0) im

Thüringer Forstamt Weida
Betriebsteil Altenburg
An der Försterei 1
04603 Nobitz

eingesehen werden.

Freundliche Grüßen
im Auftrag

Schröder, Forstamtsleiter
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Gemeinde Altkirchen

Die Gemeinde Altkirchen gratuliert
herzlich im November 2018

Rosemarie Kahl OT Gimmel 70 Jahre
Armin Lehmann OT Trebula 70 Jahre

Neues aus der
Grundschule Altkirchen

Auch in diesem Schuljahr fand traditi-
onell vor den Herbstferien unsere Pro-

jektwoche statt. Alle Klassen hatten sich dafür interessante 
Themen gewählt.

In Klasse 1 ging es rund um 
den bunten Herbst. Die Kinder 
sammelten und lernten viele 
Früchte, Blätter und herbst-
liche Schönheiten kennen. Sie 
bestimmten damit Laute und 
Buchstaben, rechneten und 
bastelten. Ein besonderer Hö-
hepunkt war der erste Wander-
tag mit dem Besuch des Lin-
denaumuseums in Altenburg. 
Dort druckte sich jeder eine 
Herbstmappe, in der er sei-
ne Projektarbeiten stolz nach 
Hause trug.

Um die Heimtiere ging es in 
Klasse 2. Es gibt so viele ver-

schiedene niedliche Tiere, die im Haus gehalten werden 
können. Jedoch benötigen sie auch bestimmte Fürsorge 
und Pflege. Die erstellten Steckbriefe erinnern daran. Der 
gemeinsame Besuch im Tierheim Schmölln zeigte den Kin-
dern, wie wichtig ein liebevolles zu Hause für die Tiere ist.  

Auch mit Tieren beschäftigten sich die Schüler in Klasse 3. 
Die Nutztiere, deren Eigenschaften und die damit verbun-
denen Arbeiten der Bauern kennen die Kinder nun genauer. 
Sie wissen, woher unser Fleisch, die Eier und Milchprodukte 

kommen. Mühsam stellten sie aus Sahne selbst Butter her. 
Die abschließende Exkursion in den Kuhstall nach Nöbden 
war sehr interessant und lehrreich. 

„Rund um das Wasser“ – so hieß es in Klasse 4. Verschiedene 
Versuche zeigten auf, wo sich überall Wasser befindet, den 
Weg zum Wasserhahn, wie es sich verändern kann und viele 
Erkenntnisse mehr. Im Klärwerk Schmölln staunten wir, wie 
aufwendig das verschmutze Wasser gereinigt wird. Das war 
für alle sehr interessant und nachdenklich zugleich. Denn 
ohne Wasser ist unser Leben nicht möglich, täglich verbrau-
chen und verschmutzen wir viel Wasser. Gemeinsam fanden 
wir Möglichkeiten, sparsamer damit umzugehen.

Nun erhielt unsere neue Grünfläche auch ein Bäumchen. 
Wir danken der Familie Reichard für die Weide und hoffen, 
dass sie recht schnell wachsen möge, damit wir darunter ein 
schattiges Plätzchen finden.

Das Team der GS Altkirchen
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 www.dobitschen.de

Gemeinde Dobitschen

 „Tag der offenen Tür“  in der
Staatlichen Regelschule Dobitschen

Der erste Schuljahreshöhepunkt nach der Begrüßung un-
serer Einschüler am ersten Schultag war unser „Tag der of-
fenen Tür“, der nun schon traditionell, auch in diesem Jahr 
an einem Samstag im September, stattfand.

Bei deutlich auffrischendem Wind sprach unser Schullei-
ter, Herr Tino Schädlich, wohl einen seiner tiefsten Ängste 
aus: „Stellt euch vor, es ist Tag der offenen Tür und keiner 
kommt!“. Seine Bedenken konnte er jedoch selbst zerstreu-
en, denn, neben den rund 70 Jugendfeuerwehrmitgliedern, 
waren bereits zur Eröffnungsrede viele Schüler, Eltern, Groß-
eltern und Freunde unserer Regelschule gekommen.

Der Spielmannszug des SV „Osterland“Lumpzig e. V. spielte 
auf und die Jugendfeuerwehrler rückten zum Wettkampf 
in der „Gruppenstafette“ aus, der von den Kameraden der 
Ortsfeuerwehren der Verwaltungsgemeinschaft vorbereitet 
und durchgeführt und von der Regelschule prämiert wurde. 
Strahlende Augen gab es besonders bei den Kleinsten bei 
der Siegerehrung für die erkämpfte Medaille.

Großer Andrang herrschte bei den Schulhausführungen, 
die traditionell die Schüler der Klassen 6 durchführten. Viele 
Teilnehmer erinnerten sich dabei an ihre Schulzeit. Das Bild 
der Vergangenheit wurde abgeglichen mit der Gegenwart. 
Neues, wie unser erst in diesem Schuljahr übergebenes 
Computerkabinett, bestaunt und bewundert, aber auch Ver-
gangenem nachgetrauert. Dafür gab es einen ganzen Raum 
voll mit alten Fotos und Schultrophäen.

Auch unser neuer Blickfang auf dem vorderen Schulhof 
wurde von Schülern der Klasse 7 vorgestellt. Durch den 
Gewinn einer größeren Fördersumme, welche die Stiftung 
Ravensburger für Thüringer Schulen im vergangenen Schul-
jahr ausgelobt hatte, war es möglich, mit den Schülern der 
Klassenstufen 5 und 6 mit Unterstützung des Jenenser Kera-
mikers Frank Steenbeck und dem Studio Bildende Kunst im 
Lindenau-Museum zwei Totempfähle nach dem Vorbild der 
Ureinwohner Nordamerikas herzustellen.

Ältere Schüler führten chemische und physikalische Experi-
mente durch. Sie  unterhielten die Kleinsten mit einer Bastel-
straße, einer Seifenblasenwerkstatt und Kinderschminken. 
Es gab Tiere, die man ansehen und auch streicheln konnte. 
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Wissenswertes über die Imkerei erfuhr man bei der gleich-
namigen Arbeitsgemeinschaft, die auch selbst hergestellten 
Honig verkaufte.

Kulinarisch wurden die Gäste durch die Schüler der Klassen 
9 und 10 versorgt, die den Grill glühen ließen und Berge von 
Kuchen im Café unter die Leute brachten. 

Wer hier nicht auf seine Kosten kam, der ist selbst Schuld. 
Wir blicken auf einen gelungenen Schuljahresauftakt mit in-
teressanten Gesprächen und Erlebnissen zurück und erwar-
ten unsere Gäste zum Weihnachtskonzert unserer Schüler 
Anfang Dezember im Gasthof Dobitschen. 

Sybille Nordhaus-Bauer
Lehrerin 
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Gemeinde Göhren

Die Gemeinde Göhren gratuliert
herzlich im November 2018

Bärbel Hartmann OT Romschütz 70 Jahre

Gemeinde Göllnitz

Die Gemeinde Göllnitz gratuliert
herzlich im November 2018

Gustav Werner OT Kertschütz 80 Jahre

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
im Sinne der Verkehrssicherheit bitte ich Sie, als Eigentü-
mer der Bäume und Hecken, diese so zu verschneiden, 
dass sie nicht den öffentlichen Raum beeinträchtigen.

Grundlage dafür ist die Ordnungsbehördliche Verordnung 
der Verwaltungsgemeinschaft Altenburger Land vom 6. 
September 2002:

§ 17 Anpflanzungen

Anpflanzungen einschließlich Wurzelwerk, insbeson-
dere Zweige von Bäumen, Sträuchern und Hecken, 
die in den öffentlichen Verkehrsraum hineinwachsen, 
dürfen die Anlagen der Straßenbeleuchtung sowie der 
Ver- und Entsorgung nicht beeinträchtigen. Der Ver-
kehrsraum muss über Geh- und Radwegen bis zu einer 
Höhe von mindestens 2,50 m, über den Fahrbahnen 
bis zu einer Höhe von mindestens 4,50 m freigehalten 
werden.

Beachten Sie bitte bei Anpflanzungen auch die Grenzab-
stände zu den Grundstücksgrenzen. Folgende Richt-
werte gelten:

Bei Obstbäumen auf schwach und mittelstark wachsen-
den Unterlagen bis 4,00 m hoch beträgt der Grenzabstand 
zur Grundstücksgrenze 2,00 m, über 4,00 m hoch beträgt 
der Grenzabstand 3,00 m.

Bei Obstbäumen auf stark wachsenden Unterlagen Säm-
lingsunterlage (z. B. Süßkirschen, veredelte Walnuss) be-
trägt der Grenzabstand 4,00 m.



Amtsblatt der VG „Altenburger Land“Seite 8 Ausgabe  11/2018 - 02.11.2018

6. Weihnachtsmarkt
Wir laden Sie recht herzlich am 
Sonntag, dem 2. Dezember 2018, 
ab 11:00 Uhr, zum 6. Weihnachts-
markt, ein.

Bei weihnachtlichen Geschichten und 
musikalischen Klängen wünschen wir unserer Kundschaft 
eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit! Der Eintritt 
ist frei!

Es gibt ein Unterhaltungsprogramm mit:

• Schalmeienkapelle Löbichau 
• Kinderprogramm von Kindern für Kinder
• sowie Hitkiste mit Ulf Schieber 

Für süße Leckereien sorgen unsere Helfer aus der Weih-
nachtsbäckerei mit Walnussstollen und Weihnachtskräppel-
chen.

Ihre Straußenfarm Burkhardt in Hartha    

 

52. Turnier
Lumpziger-Kleintauschaer Schafkopf

Unser diesjähriges Turnier haben wir am 15. September 2018 
durchgeführt.

Bei reger Beteiligung und sehr guter Bewirtung durch Jutta 
und Linus, wurden folgende Plätze ausgespielt:

1. Platz: Herr Rolf Sparbrod, Braunshain
2. Platz: Herr Karl Nehf, Grosbraunshain
3. Platz: Herr Volkmar Bombien, Altenburg

Herzlichen Glückwunsch dem Sieger und Platzierten.

Bedanken möchten wir uns für die Unterstützung und Spen-
den bei: Familie K. Nehf | Käserei Altenburger Land, Hartha 
| Obstgut Geier | Herrn Wilfert, Ergo-Versicherung | unserem 
Bürgermeister, Herrn Hiller 

Allen ein „gut Blatt“ bis nächstes Jahr.

Rolf Sparbrod

Bei Hecken bis 1,50 m hoch beträgt der Grenzabstand 
zur Grundstücksgrenze 0,50 m, bei Hecken über 1,50 m 
bis 2,00 m (Rückschnitt) beträgt der Grenzabstand 1,00 m 
und bei Hecken bis 3,00 m hoch beträgt der Grenzabstand 
2,00 m. Der Grenzabstand entfällt, wenn sich Hecken und 
Sträucher hinter einer geschlossenen Einfriedung befinden, 
ohne diese zu überragen, außerdem auf dem Grundstück 
eines offenen Weges oder Gewässers und bei Hecken, die 
zum Schutz von Ufern, Böschungen und steilen Abhängen 
dienen.

Bei Beerensträuchern bis 1,00 m hoch beträgt der Grenzab-
stand zur Grundstücksgrenze 0,50 m, bei Beerensträuchern 
über 1,00 m bis 2,00 m beträgt der Grenzabstand 1,00 m.

gez. Hans-Jürgen Heitsch, Bürgermeister

Gemeinde Lumpzig
 www.gemeinde-lumpzig.de

Freiwillige Feuerwehr Lumpzig
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

wir, die Freiwillige Feuerwehr Lumpzig, bestehen noch aus 
acht aktiven Kameraden.

In den vergangen 82 Jahren waren wir stets für Sie da, wenn 
Sie in Not und Gefahr geraten waren.

Nun ist es so, dass die Feuerwehr selbst in Not geraten 
ist, und zwar in Personalnot und nun die Hilfe der Bürger 
braucht, denn ohne die Bürger der Gemeinde wird es die 
Feuerwehr nicht mehr geben!

Stellen Sie sich vor, bei Ihnen 
brennt es. Was machen Sie? 
– Sie rufen die 112 und hoffen, 
wie gewohnt, auf schnelle Hil-
fe! 

Während Sie den Notruf abset-
zen, nehmen die Flammen im-
mer mehr von Ihrem geliebten 
Hab und Gut ein. Sie hören die 
Sirene drei Mal ertönen und 
warten eilig auf Hilfe der Feu-
erwehr.

Doch nach 10 Minuten hören 
Sie das Martinshorn vom Feu-

erwehrauto immer noch nicht. Irgendwann dämmert es Ih-
nen und Sie greifen beherzt zum Gartenschlauch. Sie kippen 
Eimer für Eimer auf ein Meer von Flammen, Hitze und Glut. 

Die Feuerwehr aber, die Sie gerufen haben, die kommt nicht. 
Sie kann nicht, denn im örtlichen Gerätehaus stehen nur 
zwei Feuerwehrmänner, zu wenige um das Löschfahrzeug 
mit seiner Pumpe, all den Schläuchen, Leitern und Geräten 
zu bedienen.

Und da wird es Ihnen klar. Ihr Haus, wird abbrennen – weil 
keiner mehr etwas freiwillig für den anderen tun will!

Das Ehrenamt ist in Zeiten der individuellen Freiheit ver-
kannt, als kostenlose Leistung für andere, ohne Gegenwert.

Doch, braucht es einen Gegenwert, um anderen zu helfen? 
Braucht es eine Entlohnung, um Leben und Habe anderer zu 
schützen?

Diese Fragen, müssen Sie sich selbst beantworten, dann, 
wenn ihr Haus von Hochwasser bedroht ist, Sie mit ihrem 
Fahrzeug verunfallt und schwer verletzt eingeklemmt sind 
oder dann, wenn Sie vergeblich versuchen, Ihr Haus mit 
dem Gartenschlauch zu löschen.

Wie wäre es also mit einem zeitnahen Eintritt in die Freiwil-
ligen Feuerwehr Lumpzig? Schaden kann es nicht, denn mit 
jeder Frau und jedem Mann mehr in der Feuerwehr wächst 
die Chance, dass auch Ihnen weiterhin zeitnah geholfen 
werden kann!  

Falko Glanz, -OrtsBM FF Lumpzig-
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Gemeinde Mehna

Die Gemeinde Mehna gratuliert
nachträglich herzlich

Rosmarie Meister Mehna 80 Jahre

 www.starkenberg.info

Gemeinde Starkenberg

Die Gemeinde Starkenberg gratuliert
herzlich im November 2018

Klaus Müller Starkenberg 80 Jahre
Heinz Reeg OT Dölzig 80 Jahre
Hartmut Brand OT Kostitz 70 Jahre
Ursula Liane Fiedler OT Kostitz 90 Jahre
Christine Stölzner OT Kostitz 75 Jahre
Bernd Lorenz OT Neuposa 75 Jahre

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
seit dem 1. Oktober 2018 hat unsere Gemeinde eine Dorf-
kümmerin. 

Diese Funktion wird durch Frau Manuela Riedel ausgeführt. 
Erreichbar ist diese unter 03448 2474.

Schwerpunkte ihrer Aufgaben sind die Unterstützung der 
Vereine und Bürger.

Eine detaillierte Leistungsdarstellung ihrer Aufgaben ent-
nehmen Sie dem nächsten Amtsblatt!

Herzlichst
Wolfram Schlegel, Bürgermeister

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ich möchte Sie nochmals darauf hinweisen, das Sie die Mög-
lichkeit haben, Förderanträge im Rahmen der Dorferneue-
rung zu stellen.

Abgabetermin für die Anträge ist der 15. Januar 2019!

Wolfram Schlegel, Bürgermeister

Begegnungsstätte Neuposa

Schon mischt sich Rot in der Blätter Grün.
Reseden und Astern sind im verblühn.

Die Trauben geschnitten, der Hafer gemäht.
Der Herbst ist da, das Jahr wird spät.

Termine:
08. November 2018 14:00 Uhr | Spielenachmittag
13. November 2018 08:30 Uhr | Frauenfrühstück
22. November 2018 14:00 Uhr | Spielenachmittag

Wie immer freue ich mich auf euren Besuch in unserer Be-
gegnungsstätte Neuposa!

Herzlich 
Bärbel Dietzmann

Herbstferien in der 
Grundschule Posa

Leider ist die schöne Ferienzeit schon wieder vorbei!

30 bis 40 Kinder besuchten unseren Hort. Bei besonders 
schönem Wetter wurde die Zeit auf unserem Spielplatz voll 
ausgenutzt. Ob Klettern, Fußballspielen, Sandburgenbauen, 
Basteln, Malen oder einfach nur Ausruhen – noch einmal 
richtig Sonnetanken tat allen gut! 

Doch das Erzieherteam hatte sich noch viele andere schöne 
Sachen überlegt. In der ersten Woche brachte das Zentrum 
für Bewegung wieder viele Trampolins mit und schon konn-
te fröhlich losgehüpft werden.

Das Trommeln mit einer Musikpädagogin war das nächste 
Highlight. Hier zeigten die meisten Kinder ihr Rhythmusge-
fühl und hatten dabei natürlich viel Spaß.

In der zweiten Woche lockte eine Vorführung des Falkners 
sehr viele Zuschauer in die Turnhalle nach Posa. Hier konn-
te man nicht nur interessante Tiere hautnah kennenlernen, 
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sondern auch gleich noch etwas über diese lernen. Das war 
ein besonders gelungener Vormittag in unserer Schule!

Kochbegeisterte Jungen und Mädchen bereiteten am Mitt-
woch das Mittagessen für alle Ferienkinder zu. Es gab Nu-
deln mit Jagdwurst und Tomatensoße. Auch ein Dessert aus 
Quark, Joghurt und verschiedenen Früchten wurde vorbe-
reitet. Nach dem Spielen an der frischen Luft hatten auch 
alle tüchtig Hunger.

Natürlich durfte zum Ferienabschluss ein Besuch im ZIII 
Meuselwitz zum Bowling nicht fehlen.

Nun heißt es, mit neuer Energie: Ran wieder ans Lernen und 
durchhalten bis Weihnachten!

Das Team der Grundschule Posa

1. Elternversammlung 
der Schulanfänger 2019

Die erste Elternversammlung der Schulanfänger 2019, fin-
det am Montag, dem 19. November 2018, um 19:00 Uhr, 
in der Grundschule Posa statt. 

Dazu lade ich hiermit die betreffenden Eltern recht herzlich 
ein.

In dieser Elternversammlung werden Sie Informationen über 
unsere Schule und zur Organisation des Anmeldeverfahrens 
erhalten.

Vollzeitschulpflicht besteht für alle Kinder, die am 1. August 
2019 sechs Jahre alt sind.

Zum Schulbezirk der GS Posa gehören: 
Breesen, Dobitschen, Dölzig, Dobraschütz, Gödern, Göh-
ren, Großröda, Kleinröda, Kostitz, Kraasa, Kreutzen, Lossen, 
Lutschütz, Mehna, Meucha, Misselwitz, Naundorf, Neuposa, 
Oberkossa, Pöhla, Posa, Pontewitz, Rodameuschel, Rolika, 
Romschütz, Starkenberg, Tanna, Tegkwitz, Wernsdorf, Zweit-
schen

H. Räßler
Schulleiterin

Termine 2019
Der Feuerwehrverein Tegkwitz e. V. möchte für 2019 fol-
gende Termine mitteilen :

11. Januar 2019  Glühweinfest
23. Februar 2019  Fasching
09. März 2019  Frauentagsfeier
29. März 2019  Kneipentag
30. April 2019  Maibaumsetzen
10. Mai 2019   Jahreshauptversammlung
31. August 2019  Sommerfest
07. September 2019  Umwelttag
11. Oktober 2019  Kneipentag
24. November 2019  Wildessen
07. Dezember 2019  Weihnachtsfeier
31. Dezember 2019  Silvesterfeier

Gemeinde Starkenberg | OT Tegkwitz

Kirchliche Nachrichten

Monatsspruch November 2018:

„Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von 
GOTT aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie

eine geschmückte Braut für ihren Mann.“
(Offenbarung 21,2)

Veranstaltungen der Kirchengemeinde 
Altkirchen November 2018

GOTTESDIENSTE

Altkirchen

Samstag, 10. November 2018 | 17:00 Uhr
Martinsfeier mit anschließendem Laternenumzug und Tei-
len der Martinshörnchen

Sonntag, 25. November 2018 | 08:30 Uhr
Gottesdienst mit hl. Abendmahl und Gedenken der Verstor-
benen

Illsitz

Sonntag, 18. November 2018 | 08:30 Uhr
Gottesdient mit hl. Abendmahl und Gedenken der Verstor-
benen

Straßensammlung vom 14. bis 25. November 2018 für 
die Diakonie

Hilfsaktion „Weinachten im Schuhkarton“: Päckchen bit-
te bis 10. November 2018 zur Martinsandacht in der Kirche 
abgeben !

Großstöbnitz

Sonntag, 11. November 2018 | 10:00 Uhr
Regional-Gottesdienst zur Eröffnung der Friedensdekade

Schmölln

Mittwoch, 21. November 2018 | Buß- und Bettag | 19:00 Uhr
Ökumenische Andacht in der Stadtkirche;

Gemeindeveranstaltungen

Dienstag, 30. Oktober 2018 | 19:30 Uhr
Elternabend für die Eltern der Christenlehrekinder im Ge-
meinderaum.

Mittwoch, 28. November 2018 | 14:00 Uhr
Bibel-Cafe in Schmölln;

Freitag, 30. November 2018 | 14:00 Uhr
Seniorenkreis

Christenlehre (Pfarrer Eisner) donnerstags ab 13:45 Uhr, 
ab 15. November 2018 –  Proben zum Krippenspiel für alle 
Interessierten

Kirchenchor (Kantor Göthel) donnerstags ab 18:00 Uhr

Ihr Pfarrer Thomas Eisner
Kirchplatz 7 | 04626 Schmölln | Telefon 034491 582624
Bürosprechzeiten im Pfarrhaus Altkirchen
dienstags von 16:00 bis 17:00 Uhr
Telefon 034491 80037
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Herzliches Dankeschön

Der Gemeindekirchenrat dankt allen, die mit Ihrer Kirchgeld-
spende in diesem Jahr die wichtigen Vorhaben in unserer 
Kirchgemeinde zu verwirklichen helfen! Wer sein Kirchgeld 
noch nicht gezahlt hat, kann dies noch per Überweisung 
oder mit Barzahlung im Gemeindebüro zur Sprechzeit am 
Dienstag tun. Durch geringer werdende Zuweisungen vom 
Kirchenkreis und der Landeskirche sind wir mehr denn je auf 
Ihre Unterstützung angewiesen. Das Kirchgeld kommt im 
vollem Umfang unserer Kirchgemeinde zugute!

Die Bankverbindung: 

Kirchgemeinde Altkirchen 
IBAN: DE07 8305 0200 1317 0001 92 
Sparkasse Altenburger Land, 
Stichwort: Kirchgeld 2018

Teilen Sie uns bitte mit, ob Sie eine Spendenbescheinigung 
wünschen, sie wird Ihnen umgehend ausgestellt!

Die Geschäftsführung unseres Partnerheimes „Carolinen-
feld“ in Greiz-Obergrochlitz bedankt sich ganz herzlich für 
die vielen Erntegaben und die Geldspenden, die zu den 
Erntedankfestgottesdiensten gegeben worden sind. Mit Ih-
ren Spenden haben Sie nicht nur die wichtige diakonische 
Arbeit der Einrichtung mit geistig- und körperbehinderten 
Kindern, jungen Menschen und Erwachsenen materiell un-
terstützt, sondern damit erfahren die Bewohner und Mitar-
beiter eine große Wertschätzung und Anteilnahme in ihrem 
Leben und Wirken.

Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“

Bis zum 10. November 2018 können wieder Päckchen für 
bedürftige Kinder in Südosteuropa, in der Ukraine und an-
deren Krisenregionen unserer Erde zu Weihnachten gepackt 
werden. Im Gemeindehaus und in der Kirche liegen Informa-
tionsblätter aus, was alles in die Päckchen gepackt werden 
kann. Im vergangenen Jahr sind rund 211 Päckchen in un-
serem Kirchspiel für das Weihnachtsfest auf Reise gegangen 
und 325,- € Portokosten gespendet worden. Vielen Dank!  
Bitte bringen Sie die Päckchen bis spätestens 10. November 
2018 zur Martinsfeier mit in die Kirche!

Ihr Pfarrer Thomas Eisner.

Veranstaltungen und Informationen
für die Kirchgemeinden des

Pfarrbereichs Dobitschen
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten

Sonntag, 4. November 2018 | 23. Sonntag nach Trinitatis
Dobitschen 10:30 Uhr Gottesdienst (Schmieder)
Göllnitz 10:30 Uhr Gottesdienst (Mönnich)

Sonntag, 11.  November 2018 | Drittletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
Mehna 14:00 Uhr
Gottesdienst zum Gedenken 100 Jahre Ende des 1. Welt-
kriegs (Mönnich) mit einem Vortrag von R. Neuber

Sonntag, 18. November 2018 | Vorletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
Göllnitz 10:00 Uhr   Gottesdienst  zur Diamanthoch-

zeit (Mönnich)

Mittwoch, 21. November 2018 | Buß- und Bettag
Dobitschen 18:00 Uhr  gemeinsamer Gottesdienst für 

alle Gemeinden m. Abendmahl 
  (Mönnich)

Sonntag, 25. November 2018 | Totensonntag
Dobitschen 10:30 Uhr  Gottesdienst (Köhler)
Dobraschütz 09:00 Uhr Gottesdienst (v. Chamier)
Lumpzig 10:30 Uhr Gottesdienst (v. Chamier)
Tegkwitz 10:30 Uhr Gottesdienst (Mönnich)
Göllnitz 10:30 Uhr Gottedienst (Schmieder)
Mehna 14:00 Uhr Gottesdienst m. Abendmahl  
  (Mönnich)
Großröda 14:00 Uhr Gottesdienst (Schmieder)

Samstag, 1. Dezember 2018
Tegkwitz 14:00 Uhr  Adventssingen in der Kirche mit 

Organist  Herrn Wank

Sonntag, 2. Dezember 2018 | 1. Advent
17:00 Uhr Singen im Advent in der Kirche Dobitschen     

Sonntag, 9. Dezember 2018 | 2. Advent
Großröda 10:30 Uhr Gottesdienst (Mönnich)
Mehna 14:00 Uhr
gemeinsamer Gottesdienst mit Kirchenchor Altkirchen-Göll-
nitz in der Kirche Mehna und  anschließend Adventsfeier im 
Gasthof Mehna

Besondere Mitteilungen

Einladung zum 25-jährigen Bestehen des Geschichtsver-
eins Wasserschloss Dobitschen e. V. am Sonntag, dem 
4. November 2018, um 14:00 Uhr, in den Gasthof Dobit-
schen (Saal). Wir beginnen mit einem kleinen Konzert mit 
Odette und Josefine Linke und Irina Maier und anschlie-
ßendem Kaffeetrinken.

Herzliche Einladung  nach Mehna
Sonntag, 11. November 2018, 14:00 Uhr
Gottesdienst zum Gedenken 100 Jahre Ende des 1. Welt-
kriegs mit einem Vortrag von R. Neuber und Kaffee. Eintritt 
frei!

Zur Beachtung: Friedhof Göllnitz!  
Der Gemeindekirchenrat gibt bekannt, dass ab sofort nur 
organischer Abfall auf dem Friedhof in Göllnitz  entsorgt 
werden darf. Es gibt keine „gelben Säcke“ mehr und der Pla-
stik-Abfall (Gestecke, Kränze und dergleichen mehr) ist mit 
nach Haus zu nehmen. Bei Zuwiderhandlungen wird der Ab-
fallplatz endgültig geschlossen.
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Krippenspiel in Tegkwitz
Die Kinder sind wieder eingeladen, beim Krippenspiel in der 
Tegkwitzer Kirche am Heiligabend mitzuspielen. Die Eltern 
werden gebeten, sich mit Herrn Christian Romisch in Verbin-
dung zu setzen. Seine Tel.-Nr. lautet 034498 41074.

Spendenaufruf der Kirchgemeinde Großröda!
Für die Reparatur der Läutemaschine der Bronzeglocke bit-
ten wir herzlich um Spenden.

Kirchgemeinde Großröda
IBAN: DE13 8306 5408 0000 7011 22
VR-Bank Altenburger Land
Verwendung:
Spende Reparatur Kirchenglocken Großröda -
bitte angeben: Name und Anschrift des Spenders.

Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden, bitte 
im Pfarramt melden.

Spendenaufruf der Kirchgemeinde Tegkwitz!
Für die notwendige Schwammsanierung und die Reparatur 
des Kirchendaches Tegkwitz bitten wir um Spenden.

Kirchgemeinde Tegkwitz
IBAN: DE52 8306 5408 0000 7005 17
VR-Bank Altenburger Land
Verwendung:
„Sanierung Kirche Tegkwitz“
bitte angeben: Name und Anschrift des Spenders

Spendenaufruf der Kirchgemeinde Mehna!
Für die Reparatur des Kirchendaches Mehna bitten wir um 
Spenden.

Kirchgemeinde Mehna
IBAN: DE23 83050200 1111 002556
Sparkasse Altenburger Land
Verwendung: Spende Sanierung Kirchendach Mehna
bitte angeben: Name und Anschrift des Spenders.

Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden; bitte 
im Pfarramt melden.

„TEGKWITZER KOLLEKTANEEN –  
GESCHICHTE UND GESCHICHTEN 
VON TEGKWITZ IM LANDKREIS 
ALTENBURGER LAND (THÜR.).

Das Buch ist bei
Frau Gitta Seupel
An der Hauptstr. 11
OT Tegkwitz
04617 Starkenberg
für 15,00€ erhältlich. 

„Der Barmherzige Samariter“
– Das Herz Gottes –

Die Ganze Geschichte in einem Bild.

Das Buch von Ilka Dziengel ist im 
Pfarramt Dobitschen für 19,95 € er-
hältlich.

                                                     

Gruppen und Kreise

Kinder-Unterricht bzw. Christenlehre
Die nächste Christenlehre findet am Montag, 5. November 
und am Montag, 19. November 2018, jeweils von 16:30 bis 
17:30 Uhr, im Pfarrhaus Dobitschen statt.

Kindervormittag
Nächster Kindervormittag am Samstag, 10. November 
2018, 09:30 Uhr, im Pfarrhaus Dobitschen.

Konfirmanden-Unterricht
Die Konfirmanden treffen sich am Donnerstag, dem 
15. November 2018, von 16:30 bis 17:45 Uhr, im Pfarr-
haus Dobitschen.

Gemeindenachmittag
Unser nächster Gemeindenachmittag findet am Freitag, 
dem 16. November 2018, um 15:00 Uhr, im Pfarrhaus Do-
bitschen, statt. Wie immer ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Bibelgesprächskreis
Der nächste Termin ist am Mittwoch, 7. November 2018, 
um 19:00 Uhr, im Pfarrhaus in Dobitschen.

Für alle Termine bleiben Änderungen vorbehalten. Bitte ak-
tuelle Aushänge beachten!

Pfarrerin Mönnich ist vom 26. November bis 1. Dezem-
ber 2018 wegen Weiterbildung nicht anwesend.

Sprechzeit von Pfarrerin Marina Mönnich

Jeden Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr im Pfarrhaus Dobit-
schen und nach Vereinbarung.

Telefon: 034495 70188 | Mobil: 0152 58517997
E-Mail: marinabohn@gmx.de
Pfarramt Dobitschen ist erreichbar unter
Telefon: 034495 70188 | Fax: 034495 81051
Website: www.kirchspiel-dobitschen.de
E-Mail: pfarramt.dobitschen@web.de

Einen gesegneten  Spät-Herbst wünscht Ihnen
Ihre Pfarrerin M. Mönnich

Veranstaltungen der
Ev.-Luth. Kirchgemeinde

Gödern-Romschütz
Gottesdienste

Sonntag, 4. November 2018
Kosma, Kirche „Unser lieben Frauen“
09:00 Uhr | Gottesdienst – Herr Pfarrer Vogler, Frau Pröhl

Sonntag, 18. November 2018 
Romschütz, Kirche St. Matthäus
14:00 Uhr | Gottesdienst – Herr Pfarrer Vogler, Frau Pröhl 

Sonntag, 25. November 2018
Kosma, Kirche „Unser lieben Frauen“
09:00 Uhr |  Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag –
                      Herr Pfarrer Vogler, Frau Pröhl

Sonntag, 25. November 2018 
Romschütz, Kirche St. Matthäus
14:00 Uhr | Gottesdienst – Herr Pfarrer Vogler, Frau Pröhl
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Alle weiteren Veranstaltungen finden Sie im Kirchenblatt 
und auch unter:
www.evangelische-kirchgemeinde-altenburg.de.

Einladung des Gemeindekirchenrates

Sonntag, 16. Dezember 2018 
Altenburg, Brüderkirche
17:00 Uhr  | J.S. Bach: Weihnachtsoratorium I, IV, VI

Kartenvorverkauf im Weltladen an der Brüderkirche, Touris-
musinformation des Altenburger Landes am Markt 10. 

Ansprechpartner

Seelsorgerischer Beistand, Taufen, Trauungen, Trauerfeiern: 

Herr Pfarrer Sandro Vogler
Stadtkirchenamt 03447 4885140
ev.kirche.altenburg@googlemail.com

Friedhöfe Gödern und Romschütz:

Herr Ulrich Schumann
Telefon: 03447 314277

Vorsitzende des Gemeindekirchenrates:

Frau Kirstin Köhler
Telefon: 03447 895111

Es grüßt Sie Im Namen des Gemeindekirchenrates,
Ihre Kirstin Köhler

Anzeigen

Anzeigenschluss: Mittwoch, 14. November 2018
Erscheinungstermin: Samstag, 1. Dezember 2018

Für Anzeigen wenden Sie sich bitte an:
Schmöllner Druckhaus GbR – Frau Heinke
Bahnhofsplatz 1 | 04626 Schmölln
Telefon 034491 589764 | Fax 034491 589765
E-Mail: druckhaus-schmoelln@t-online.de
Öffnungszeiten:
Mo | Di | Mi | Fr 10:00 bis 16:00 Uhr
Do   12:00 bis 18:00 Uhr


